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Erster Teil: 

Grundlagen 

1. Kapitel: Einführung, Begriffe und Aufbau der Arbeit 

Die US-amerikanische class action ist eine Klage, bei der ein Kläger als 
Repräsentant die Ansprüche aller gleichermaßen Betroffenen, der Gruppe, 
gerichtlich geltend macht. In Deutschland wird die class action meist als 
Gruppen- oder Sammelklage bezeichnet. Das Ergebnis der class action 
entfaltet Rechtskraft für alle Betroffenen, obwohl diese selbst nicht 
unmittelbar an dem Verfahren beteiligt und in vielen Fällen noch nicht 
einmal namentlich bekannt sind. Dies gilt auch, soweit mit der class action 
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Voraussetzung für die 
class action ist lediglich, daß die geltend gemachten Ansprüche 
hinreichend Gemeinsamkeiten aufweisen, der Repräsentant eine faire und 
angemessene Vertretung der Gruppe erwarten läßt und die class action im 
konkreten Fall Effizienz- oder andere Vorteile gegenüber anderen Klage-
formen verspricht. Eigentlicher Initiator der class action ist regelmäßig ein 
Rechtsanwalt, der nach Abschluß der class action ein Erfolgshonorar 
erhält, das sich nicht nur nach dem Einzelanspruch des Repräsentanten, 
sondern nach dem gesamten Klageerlös bemißt, und das daher einen 
großen Anreiz für den Anwalt darstellt, eine class action zu erheben. 

Die class action existiert in ihrer heutigen Form seit 1966. Ihr Ziel ist 
es, durch Bündelung der Einzelansprüche in einem Kollektivverfahren die 
Kosten der Rechtsdurchsetzung anteilig zu verringern. Damit soll in erster 
Linie eine Klagemöglichkeit für Ansprüche geschaffen werden, deren ge-
richtliche Geltendmachung im Wege der Individualklage praktisch un-
möglich ist, da die Kosten des Verfahrens hier außer Verhältnis zur Höhe 
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des geltend gemachten Anspruch stehen.' Die class action dient damit 
zunächst dem Verbraucherschutz. Zugleich besteht aber auch ein erheb-
liches öffentliches Interesse an der Geltendmachung dieser Schäden: Gibt 
es für geringfügige Ansprüche eine faktische Rechtsschutzlücke, so kann 
ein Schädiger dies systematisch ausnutzen, indem er sein Fehlverhalten so 
gestaltet, daß der Einzelschaden zwar für keinen Betroffenen die Klage-
schwelle überschreitet, der Schädiger aber wegen der großen Zahl der Be-
troffenen einen erheblichen Gesamtgewinn erzielt. Klassisches Beispiel 
für eine derartige Schadensstreuung sind geringfügig falsche Mengen-
angaben bei Waren, die der einzelne Verbraucher kaum bemerkt, die aber 
den Gewinn des Herstellers fühlbar beeinflussen. Mit Hilfe der class 
action kann der gesamte Schaden trotz der geringen Einzelschäden geltend 
gemacht und so verhindert werden, daß der Schädiger von seinen Rechts-
verletzungen profitiert. Dieses Ziel könnte grundsätzlich auch mit hoheit-
lichen Maßnahmen, insbesondere Bußgeldverfahren, erreicht werden. Mit 
der class action können aber das unternehmerische Engagement des 
Rechtsanwalts sowie die Kenntnis der Betroffenen von den Rechts-
verstößen für die Rechtsverfolgung in den Dienst der Öffentlichkeit 
gestellt und zugleich die öffentlichen Haushalte entlastet werden. 

Die class action ist aber nicht auf die Geltendmachung kleiner Schäden 
beschränkt. Vielmehr wird sie seit etwa fünfzehn Jahren außerdem in 
solchen Fällen eingesetzt, in denen die Schäden der einzelnen Betroffenen 
zwar groß genug sind, um eine Individualklage zu rechtfertigen, anderer-
seits aber so viele Personen von dem Schadensfall betroffen sind, daß eine 
individuelle Entscheidung wegen der Überlastung der Gerichte in an-
gemessener Zeit nicht zu erwarten ist oder die zur Verfügung stehende 
Haftungsmasse des Beklagten voraussichtlich nicht zur Befriedigung 
sämtlicher geltend gemachter Ansprüche genügt. Hierzu gehören Flug-
zeugabstürze ebenso wie große Produkthaftungsfalle und Schäden auf-
grund toxischer Substanzen wie Asbest. 

Schließlich dient die class action auch dazu, inkonsistente Ent-
scheidungen insbesondere über Bestand und Umfang von Bürgerrechten 
(Civil Rights) zu verhindern, die typischerweise eine Vielzahl von 
Menschen betreffen. 

Die class action hat auf die deutsche Rechtswissenschaft seit ihrer Neu-
gestaltung in den USA im Jahr 1966 stets eine gewisse Faszination, wenn 
auch nicht nur Bewunderung ausgeübt. Ihre Einführung wurde auch von 

Dies wird in der Literatur vor allem unter dem Begriff „access to just ice" bzw. 
„Zugang zum Recht" diskutiert. Grundlegend das Kolloquium des Max-Planck-Instituts 
für ausländisches und internationales Privatrecht, Der Schutz des Schwächeren im Recht, 
Teil III. Zugang zum Recht, RabelsZ 40 (1976) 361, dort insbesondere Cappelletti, 
RabelsZ 40 (1976) 669. 
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der Bundesregierung im Rahmen einer geplanten Novelle des Wett-
bewerbsrechts 1976 intensiv diskutiert.2 Aber auch als rein US-amerika-
nisches Rechtsinstitut hat sie eine erhebliche praktische Bedeutung für 
deutsche Unternehmen, wie die große Zahl von Sammelklagen ehemaliger 
Zwangsarbeiter und anderer Holocaust-Opfer zeigt, die in den USA gegen 
deutsche Unternehmen erhoben wurden und die zur Gründung der mit ins-
gesamt 10 Milliarden DM ausgestatteten Stiftung „Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft" führten.3 Ein weiteres Beispiel stellen die Sammel-
klagen dar, die im Fall Lipobay gegen den Pharmakonzern Bayer ein-
gereicht wurden. Weniger publikumswirksam waren und sind deutsche 
Unternehmen und ihre amerikanischen Tochtergesellschaften aber auch zu 
anderen Zeiten von class actions betroffen.4 

Das deutsche Recht kennt selbst kein Rechtsinstitut, das mit der class 
action zu vergleichen wäre. In Deutschland stehen für die mit der class 
action verfolgten Ziele statt dessen eine Vielzahl von rechtlichen Mög-
lichkeiten bereit, die sich aber von der class action strukturell grundlegend 
unterscheiden und in ihren Wirkungen auch weit hinter dieser zurück-
bleiben. Dies betrifft zunächst die Verbandsklage, mit der in Deutschland 
Verbände unter bestimmten Voraussetzungen solche Ansprüche der 
Verbraucher gegenüber Unternehmen gerichtlich durchsetzen können, 
deren Geltendmachung durch die Betroffenen wegen der damit verbun-
denen Kosten typischerweise unterbleibt. Die Verbandsklage stellt damit 
ebenso wie die class action ein Kollektivverfahren dar, das an die Stelle 
einer Vielzahl von Individualverfahren tritt, wenn individueller Rechts-
schutz typischerweise nicht erhältlich ist. Im Gegensatz zur class action 

Siehe z.B. Spindler, Die amerikanische Institution der class action als Mittel des 
Konsumentenschutzes - Kuriosum oder Vorbild?, Mitarbeiterfestschrift Ulmer, 1973, 
S. 369; Steindorff ZHR 138 (1974) 504, 516 ff., Homburger/Kötz, Klagen Privater im 
öffentlichen Interesse, 1975; Mertens, ZHR 139 (1975) 438, 468; Koch, Kollektiver 
Rechtsschutz, 1976; Gottwald, ZZP 91 (1978) 1. In neuerer Zeit siehe nur Haß, Die 
Gruppenklage, 1996; Greiner, Die Class Action im amerikanischen Recht und deutscher 
Ordre Public, 1998; Baetge/'Eichholtz, Die Class Action in den USA, in: Base-
dow/Hopt/Kötz/Baetge (Hrsg.), Die Bündelung gleichgerichteter Interessen im Prozeß: 
Verbandsklage und Gruppenklage, 1999, S. 287, Hirte, Sammelklagen - Fluch oder 
Segen? Ein Blick in die amerikanische Diskussion, FS Leser, 1998, S. 335, sowie 
Schneider, Class Actions - Rechtspolitische Fragen in den USA und Anerkennung in 
Deutschland, 1999. Zur Diskussion der class action bei der geplanten UWG-Novelle 
siehe Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Gesetzes gegen den unlau-
teren Wettbewerb, BT-Drucks. 8/2145 S. 17 ff. 

Gesetz zur Errichtung einer Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" 
vom 2. August 2000, BGBl. 2000 I 1263. 

4 

Abraham v. Volkswagen of Am., Inc., 795 F.2d 156, 177 et seq. (1974); weitere 
Beispiele bei Mark, EuZW 1994, 238 ff. und Schneider, Class Actions - Rechtspoliti-
sche Fragen in den USA und Anerkennung in Deutschland, 1999, S. 3 f. 
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kann mit der Verbandsklage allerdings kein Schadensersatz, sondern nur 
Unterlassung verlangt werden. Trotz der vergleichbaren Zielsetzung sind 
die beiden Klageformen daher fundamental voneinander verschieden. 

Die Bündelung von Ansprüchen in einem Kollektivverfahren spielt 
auch in Deutschland nicht nur im Rahmen des Verbraucherschutzes eine 
Rolle.' Vielmehr wird hier - ähnlich wie in den USA - seit einiger Zeit 
diskutiert, inwieweit Kollektivverfahren außerdem für Ansprüche auf-
grund von Großunfallen, Produkthaftungsfallen oder ähnlichen Kata-
strophen mit vielen Toten und Verletzten in Betracht kommen.6 Bislang ist 
die Bündelung derartiger Ansprüche im Zivilprozeß in Deutschland aller-
dings anders als in den USA praktisch unmöglich. Soweit es daher nicht 
zu einer außergerichtlichen Entschädigung oder einer gesetzlichen Lösung 
wie zum Beispiel bei den Contergan-Opfern kommt, müssen die Betroffe-
nen ihre Ansprüche regelmäßig einzeln geltend machen. 

Trotz der zum Teil diametral entgegengesetzten Lösungsansätze zeigt 
sich aber bei näherer Betrachtung, daß das amerikanische und das deut-
sche Recht bei der Regulierung von Schadensfallen, die eine Vielzahl von 
Personen zugleich betreffen, in vielen Fällen grundsätzliche Parallelen 
aufweisen. Dies gilt in besonderem Maße für das Verfahrensrecht, wo die 
Bündelung der Interessen unabhängig von der rechtsdogmatischen Aus-
gestaltung im Verfahrensablauf zu ähnlichen strukturellen Problemen 
führt, die letztlich oft auch auf vergleichbare Weise gelöst werden. Die 
tatsächlichen Unterschiede sind häufig mehr auf das allgemeine Prozeß-
recht zurückzuführen als auf die Eigenheiten des jeweiligen Kollektiv-
verfahrens. Auch im materiellen Recht zeigt sich in vielen Fällen, daß sich 
das deutsche und das amerikanische Recht trotz großer theoretischer 

Siehe hierzu in jüngerer Zeit insbesondere Hopt/Baetge, Rechtsvergleichung und 
Reform des deutschen Rechts - Verbandsklage und Gruppenklage, in: Base-
dow/Hopt/Kötz/Baetge (Hrsg.), Die Bündelung gleichgerichteter Interessen im Prozeß: 
Verbandsklage und Gruppenklage, 1999, S. 11; Baetge, ZZP 112 (1999) 329; Koch, Die 
Verbandsklage in Europa, ZZP 113 (2000) 413. Vgl. auch die Richtlinie 98/27/EG, ABl. 
EG Nr. L 166 vom 1 1.6.1998, S. 51,00 sowie das Gesetz über Fernabsatzverträge und 
andere Fragen des Verbraucherrechts sowie zur Umstellung von Vorschriften auf Euro 
vom 27. Juni 2000, BGBl. 2000 I 897. 

Kästle, Toxische Massenschäden, 1993; v. Bar, Müller, Stadler und Hübner, 
Empfehlen sich gesetzgeberische Maßnahmen zur Bewältigung von Massenschäden?, 
Verh. d. 62. DJT (1998) Bd. I Gutachten A und Bd. 11/1 Referate I 9, 35, 65; Koch, Mass 
Torts in German Law, in: Jayme (Hrsg.), German National Reports, 1994, S. 67; ders., 
Die Bewältigung von Großschäden: Eine rechtsvergleichende Herausforderung für das 
Zivilrecht, in: ders. (Hrsg.), Herausforderungen an das Recht, 1997; Koch/Willingmann 
(Hrsg.), Großschäden - Complex Damages, 1998; dies., Phänomenologie und Abwick-
lung von Großschäden, in: Hof/Lübbe-Wolff (Hrsg.), Wirkungsforschung zum Recht, 
Bd. 1, 1999, S. 459; sowie Schneider, Class Actions - Rechtspolitische Fragen in den 
USA und Anerkennung in Deutschland, 1999. 
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Divergenzen insbesondere hinsichtlich der Schadenshöhe bei der kon-
kreten Umsetzung doch aneinander annähern. Diese Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten sollen in der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet, in 
den jeweiligen rechtlichen Kontext eingeordnet und verglichen werden. 
Aus diesem Gesamtbefund ergeben sich dann rechtspolitische Überle-
gungen für das deutsche Recht. 

Eine Kollektivierung von Individualansprüchen in einem einzigen Ver-
fahren ist vor allem dann sinnvoll, wenn diese Ansprüche in wesentlichen 
Punkten übereinstimmen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
Ansprüche auf demselben Ereignis, der Verwendung eines bestimmten 
Stoffs, dem Serienfehler eines Produktes oder auf einem bestimmten, 
gleichförmigen Verhalten des Beklagten beruhen. Bei diesen Ansprüchen 
betrifft der Schadensfall jeweils eine Vielzahl von Menschen. Nur diese 
Schadensfalle sind daher Gegenstand dieser Arbeit. Sie werden im 
Schrifttum mit einer Vielzahl von Begriffen belegt. Es ist von Massen-
schäden,7 Großschäden,8 Streuschäden,9 Serienschäden10 und Bagatell-
schäden" die Rede, ohne daß sich bislang eine einheitliche Begriffs-
bestimmung herausgebildet hätte. Auch die Systematisierung der Schäden 
ist nicht einheitlich. In Betracht kommt hier zunächst eine Systemati-
sierung nach der Schadensursache, also danach, ob der Schaden auf einem 
einmaligen Ereignis (Unfall), auf einer fehlerhaften Serienproduktion oder 
einem gleichförmigen Verhalten des Schädigers (Serienschäden) beruht, 
oder ob es sich um einen Schaden handelt, der durch das Zusammentreffen 
mehrerer voneinander unabhängiger Ursachen hervorgerufen wurde (mul-

Siehe Kästle, Toxische Massenschäden, 1993; das Gutachten von v. Bar sowie die 
Referate von Müller, Stadler und Hübner, Empfehlen sich gesetzgeberische Maßnahmen 
zur Bewältigung von Massenschäden?, Verh. d. 62. DJT (1998) Bd. I Gutachten A und 
Bd. II/l Referate I 9, 35, 65; Coester-Waltjen, Massenschäden: Die Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen - Ein Blick ins englische Recht, FS Fikentscher, 1998, 
S. 249. 

Koch, Die Bewältigung von Großschäden: Eine rechtsvergleichende Herausfor-
derung für das Zivilrecht, in: ders. (Hrsg.), Herausforderungen an das Recht: Alte An-
forderungen auf neue Fragen?, 1997; Koch/Willingmann, Großschäden - Complex 
Damages, 1998; dies., Phänomenologie und Abwicklung von Großschäden, in: 
Hof/Lübbe-Wolff (Hrsg.), Wirkungsforschung zum Recht, Bd. 1, 1999, S. 459. 

Schäfer, Anreizwirkungen bei der Class Action und der Verbandsklage, in: Base-
dow/Hopt/Kötz/Baetge (Hrsg.), Die Bündelung gleichgerichteter Interessen im Prozeß: 
Verbandsklage und Gruppenklage, 1999, S. 67, 68. 

Koch, Die Bewältigung von Großschäden, in: ders. (Hrsg.), Herausforderungen an 
das Recht, 1997, S. 95, 100. 

Haß, Die Gruppenklage, 1996, S. 12. 
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tikausaler Schaden).12 Statt nach der Schadensursache lassen sich die 
Schadensfälle jedoch auch nach der Höhe der typischen Einzelschäden 
einteilen, die auf den einzelnen Geschädigten entfallen.'3 Dieser Einteilung 
folgt vor allem das amerikanische Recht, das zwischen „small claims" und 
„mass torts" unterscheidet. 

Eindeutigkeit ist mit keiner der beiden Systematisierungen zu erreichen. 
So sind Serienschäden aufgrund eines defekten Produktes zugleich ein 
multikausaler Schaden, wenn der Defekt nur im Zusammenhang mit 
anderen Umständen zu einem Schaden führt. Eine eindeutige 
Grenzziehung ist auch ausgeschlossen, wenn verschiedene Hersteller 
ununterscheidbare Produkte herstellen und im Nachhinein nicht mehr 
festgestellt werden kann, wessen Produkt den jeweiligen Schaden 
verursacht hat. Auch ein Atomunfall zum Beispiel führt zugleich zu 
multikausalen Spätschäden, da sich nicht jede Krebserkrankung zweifels-
frei auf die erhöhte Strahlenbelastung zurückführen läßt. In gleicher Weise 
ist eine eindeutige Trennung auch zwischen „großen" und „kleinen" Ein-
zelschäden unmöglich. Zunächst wäre jede Festlegung, ab welcher Höhe 
ein Schaden „groß" ist, willkürlich. Darüber hinaus verursachen viele 
Schadensereignisse Schäden in unterschiedlicher Höhe. So gibt es bei 
einem Zugunglück oft neben Toten und Schwerverletzten auch Personen, 
die allenfalls geringfügige Schäden erleiden, die bereits nach wenigen 
Tagen vollständig geheilt sind. 

Die vorliegende Arbeit teilt die Schäden nach der Größe der Einzel-
schäden ein. Dies liegt nicht nur an der Vorgabe durch die US-amerika-
nische class action, die Schwerpunkt dieser Arbeit ist. Sie beruht in erster 
Linie auf der Überlegung, daß es in dieser Arbeit primär um verfahrens-
rechtliche Fragen geht. Verfahrenstechnisch ist es aber von maßgeblicher 
Bedeutung, ob Schäden in einem Kollektivverfahren geltend gemacht 
werden sollen, weil die Betroffenen von der individuellen Geltend-
machung wegen der unverhältnismäßigen Kosten absehen, oder ob die 
Ansprüche zusammengefaßt werden sollen, um angesichts der schweren 
Schäden der Betroffenen möglichst schnell zu einer Entschädigungslösung 
zu kommen oder um die unzureichende Haftungsmasse sachgerecht 
zwischen den Betroffenen aufzuteilen. Demgegenüber betrifft die Ein-
teilung nach der Schadensursache in erster Linie das materielle Recht. 
Zwar ist die prozessuale Bündelung der Ansprüche um so schwieriger, je 
weiter die schadensverursachenden Handlungen oder der Schadenseintritt 

Koch, Mass Torts in German Law, in: Jayme, German National Reports, 1994, 
S. 67, 68, Stadler, Verh. d. 62. DJT (1998) Bd. 11/1 Referate 1 35; Haß, Die Gruppen-
klage, 1996, S. 5 ff. 

13 Haß, Die Gruppenklage, 1996, S. 12. 
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bei den verschiedenen Betroffenen zeitlich auseinander liegen oder je 
mehr der individuelle Schaden durch weitere Ursachen hervorgerufen oder 
beeinflußt wird. Diese Überlegungen setzen aber letztlich voraus, daß der 
Schaden überhaupt von den Betroffenen geltend gemacht wird. Dies ist 
nur bei einer bestimmten Mindestgröße der Einzelschäden gegeben. Es 
scheint daher sinnvoller zu sein, primär nach der typischen Schadenshöhe 
zu unterscheiden und Differenzierungen nach der Schadensursache ledig-
lich innerhalb dieser Kategorien vorzunehmen. Dabei ist für die Zwecke 
dieser Arbeit eine genaue Grenzziehung nicht erforderlich, da die class 
action für sämtliche Massenschäden verwendet wird und sich auch die 
deutschen Möglichkeiten, Massenschäden in einem Kollektivverfahren 
geltend zu machen, nicht gegenseitig ausschließen. 

Als Oberbegriff soll dabei der Begriff des Massenschadens dienen. Die-
ser bezeichnet zwar im amerikanischen Recht lediglich Schadensfalle mit 
hohen Einzelschäden (mass torts) und wird auch im deutschen Schrifttum 
häufig in diesem Sinn verwendet.14 Oft umschreibt dieser Begriff aber 
lediglich die Tatsache, daß von einer einzigen oder gleichförmigen scha-
densverursachenden Handlung, einer bestimmten Substanz oder einem 
Serienprodukt eine Vielzahl von Personen betroffen ist." Mangels eines 
anderen allgemein anerkannten Oberbegriffs soll er daher auch in dieser 
Arbeit in diesem umfassenden Sinne verstanden werden. 

Massenschäden, die durch hohe Einzelschäden gekennzeichnet sind, 
werden im folgenden - der Bezeichnung Kochs folgend - als Großschäden 
bezeichnet.16 Das Gegenstück hierzu, die Massenschäden, bei denen die 
Einzelschäden zu klein sind, als daß sich für einen typischen Geschädigten 
die individuelle Geltendmachung lohnen würde, wird dagegen mit dem 
Begriff der Streuschäden beschrieben. Der Begriff des Bagatellschadens 
wurde dagegen abgelehnt, da dieser die gesamtwirtschaftliche Bedeutung 
dieser Schäden zu sehr herunterspielt, um die es bei der Geltendmachung 
dieser Schäden angesichts der teilweise erheblichen Gesamtschäden ja 
gerade geht. Der Begriff des Streuschadens impliziert dagegen auch die 

14 
Kästle, Toxische Massenschäden, 1993, S. 3; Koch/Willingmann, Phänomenologie 

und Regulierung komplexer Schadensereignisse, in: Hof/Lübbe-Wolff Wirkungs-
forschung zum Recht, Bd. 1, 1999, S. 459. 

Siehe v. Bar, Müller, Stadler und Hübner, Empfehlen sich gesetzgeberische Maß-
nahmen zur Bewältigung von Massenschäden?, Verh. d. 62. DJT (1998) Bd. I Gutachten 
A und Bd. II/l Referate I 9, 35, 65. 

Koch, Die Bewältigung von Großschäden: Eine rechtsvergleichende Heraus-
forderung für das Zivilrecht, in: ders. (Hrsg.), Herausforderungen an das Recht: Alte 
Anforderungen auf neue Fragen?, 1997; Koch/Willingmann (Hrsg.), Großschäden -
Complex Damages, 1998; dies., Phänomenologie und Abwicklung von Großschäden, in: 
Hof/Lübbe-Wolff (Hrsg.), Wirkungsforschung zum Recht, Bd. 1, 1999, S. 459. 



8 Erster Teil: Grundlagen 

Möglichkeit einer bewußten Ausnutzung der Schadensstreuung. Zudem 
kann auch ein Massenschaden mit Einzelschäden von mehreren 100 DM 
unter diese Schadenskategorie fallen, da sich bei einem komplizierten 
Sachverhalt die Klageerhebung bei dieser Schadenshöhe für den Einzelnen 
nicht immer lohnt. Andererseits sind derartige Schäden sicher nicht mehr 
als Bagatelle zu bezeichnen. Der Begriff des Streuschadens war als 
neutralerer Begriff daher vorzuziehen. 

Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der ökonomischen Grundlagen 
des Themas, die für das Verständnis der class action von zentraler Bedeu-
tung sind. Auch in der US-amerikanischen Rechtswissenschaft werden die 
Erkenntnisse der ökonomischen Analyse des Rechts überwiegend in die 
Diskussion einbezogen. Für die Diskussion der kollektiven Geltend-
machung von Massenschäden im deutschen Recht kann der Blick über den 
juristischen Tellerrand ebenfalls wertvolle Erkenntnisse liefern. Die dem 
Thema zugrundeliegenden ökonomischen Gesetzmäßigkeiten helfen zu-
dem, spezifische Strukturen und Verhaltensmuster jenseits der konkreten 
juristischen Ausgestaltung zu erklären. 

Der zweite Teil der Arbeit befaßt sich mit der tatsächlichen rechtlichen 
Ausgestaltung der class action in den USA. Die Untersuchung beginnt mit 
einem „allgemeinen Teil", in dem die class action vorgestellt und die Be-
sonderheiten des US-amerikanischen Rechts dargestellt werden, soweit 
dies für das Verständnis der class action notwendig ist. Der darauf fol-
gende „besondere Teil" folgt in seinem Aufbau dem zeitlichen Ablauf 
einer class action von den Zulässigkeitsvoraussetzungen und der Klage-
erhebung über die Verteilung des Klageerlöses bis zur Rechtskraft des 
Urteils. 

Im dritten Teil der Arbeit wird das deutsche Recht diskutiert. Dieser 
Teil beschränkt sich allerdings nicht auf die bloße Darstellung. Vielmehr 
sollen hier bereits Brücken zum zweiten Teil geschlagen und Parallelen 
und Gegensätze zur class action aufgezeigt und beurteilt werden. Um den 
Vergleich zwischen der class action und den deutschen Funktions-
äquivalenten zu erleichtern, folgt der dritte Teil der Arbeit im wesent-
lichen dem Aufbau des zweiten Teils. Auch der dritte Teil beginnt daher 
wieder mit einem „allgemeinen Teil". Da die Funktionen der class action 
im deutschen Recht von einer Vielzahl von Rechtsinstituten wahr-
genommen werden, werden in diesem ersten Kapitel insbesondere die ver-
schiedenen Möglichkeiten kurz erläutert, die das deutsche Recht für die 
gebündelte Geltendmachung und Abwicklung von Ansprüchen bereithält. 
Der „besondere Teil" wurde in zwei Kapitel aufgeteilt, um Streu- und 
Großschäden getrennt voneinander zu untersuchen. Dieser Schritt war 
notwendig, da beide Schadensformen und die jeweiligen Möglichkeiten 
ihrer Geltendmachung im deutschen Recht zu unterschiedlich sind, als daß 



1. Kapitel: Einführung, Begriffe und Aufbau der Arbeit 9 

eine einheitliche Diskussion sinnvoll wäre. Innerhalb dieser Aufteilung 
folgt der Aufbau der Kapitel aber wieder der Vorgabe aus dem zweiten 
Teil der Arbeit, orientiert sich also an dem typischen Verfahrensablauf. 

Der vierte Teil der Arbeit schließlich stellt die Ergebnisse der Arbeit 
dar. Dabei werden aus den vergleichenden und bewertenden Überlegungen 
des 3. Teils zusammenhängende rechtspolitische Vorschläge formuliert. 
Abschließend werden die wichtigsten Punkte der Arbeit in kurzen Thesen 
zusammengefaßt. 

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf dem Rechtsinstitut der class 
action. Das materielle Recht wurde nur dargestellt, soweit es zum Ver-
ständnis des Verfahrensrechts unabdingbar ist. Aus der Diskussion aus-
geklammert wurden Umweltschäden, die sich von anderen Massenschäden 
dadurch unterscheiden, daß sie zum ganz überwiegenden Teil Güter der 
Allgemeinheit und nicht Individualgüter betreffen. Ebenfalls nicht unter-
sucht werden Bündelungsmöglichkeiten auf der Beklagtenseite, also 
Klagemöglichkeiten gegen eine Vielzahl von Schädigern. Auf derartige 
Klagen ist die class action an sich ebenfalls anwendbar (defendant class 
action). Die praktische Bedeutung ist heutzutage in den USA aber gering. 

Englische Fachbegriffe wurden so weit wie möglich übersetzt. Der 
Begriff der class action bezieht sich im folgenden stets auf die US-ameri-
kanische Klageform der class action, wie sie insbesondere in Rule 23 der 
Federal Rules of Civil Procedure im 28. Titel des United States Code kon-
kretisiert ist." Die deutsche Übersetzung „Gruppenklage" bezeichnet da-
gegen in dieser Arbeit stets den allgemeinen Typus dieser Klageform un-
abhängig von der konkreten Ausgestaltung und unabhängig davon, ob und 
in welchem Land diese Klageform tatsächlich umgesetzt wurde. 

" Rule 23 steht daher in dieser Arbeit stets für F.R.Civ.P. Rule 23, 28 U.S.C.A. 



2. Kapitel: Ökonomische Theorie 

I. Ziele des Schadensrechts aus ökonomischer Sicht 

Schadensersatz erfüllt für Juristen primär den Zweck der Kompensation: 
Für den Geschädigten soll der status quo ante wiederhergestellt werden.' 
Damit ist Schadensersatz in der Rechtswissenschaft vor allem vergangen-
heitsbezogen. Demgegenüber dient Schadensersatz aus ökonomischer 
Sicht in erster Linie der Verhaltenssteuerung für die Zukunft: Die 
drohende Zahlungspflicht soll einen potentiellen Schädiger bereits im Vor-
feld davon abhalten, einen Schaden zu verursachen.2 Allerdings ist es 
ökonomisch nicht sinnvoll, jeden Schaden zu vermeiden, da die Schadens-
vermeidung ihrerseits Kosten verursacht. Übersteigen die dafür erforder-
lichen Kosten den drohenden Schaden, stellt die Schadensvermeidung aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht eine Ressourcenverschwendung dar. Geht die 
Schadensersatzpflicht zu weit, wird der potentielle Schädiger über-
vorsichtig, so daß volkswirtschaftlich sinnvolle Aktivitäten wie zum Bei-
spiel die Entwicklung und der Einsatz neuer Technologien unterbleiben, 
da für das einzelne Unternehmen die Kosten der Schadensvermeidung 
beziehungsweise des Schadensersatzes den Nutzen übersteigen, den es aus 
der Technologie ziehen kann. Die Präventionswirkung des Schadens-
ersatzrechts ist damit zu hoch (overdeterrence). Trägt der Schädiger um-
gekehrt nur einen Teil des Schadens, lohnt sich für ihn die schädigende 
Tätigkeit auch dann noch, wenn gesamtwirtschaftlich die Kosten den 
Nutzen der Tätigkeit übersteigen. Ziel muß es daher aus ökonomischer 
Sicht sein, Voraussetzungen und Höhe der Schadensersatzpflicht so fest-
zulegen, daß ein optimaler Vermeidungsaufwand betrieben wird.3 

Lorenz, Schuldrecht, 1987, § 27 1; MünchKomm (-Mertens), BGB, vor § 823 
Rn. 41, 44. 

Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 1995, S. 99. 
Hierbei spielt der Verschuldensmaßstab ebenso eine Rolle wie die Beweislast-

verteilung. Auch sind Interdependenzen zwischen dem Verhalten des Verursachers und 
dem des Geschädigten zu beachten. Ausfuhrlich zu den ökonomischen Prinzipien des 
Haftungs- und Schadensrechts Calabresi, The Costs of Accidents: A Legal and Econo-
mic Analysis, 1970; Coase, 3 J.L. & Econ. 1 (1960); Posner, Economic Analysis of Law, 
1998, § 6; Cooter/Ulen, Law and Economics, 1996, Ch. 8, 9; sowie aus deutscher Sicht 
Schäfer/Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 1995, S. 95 ff. und 
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136, 141, 147, 170 ff.; siehe auch 
institutional reform-Fälle 

- antisuit injunction (Klageverbots-
anordnung), 125 f. 

- Aufhebung der Rassentrennung an 
Schulen, 38 f., 171 f. 

- Gefängnisreform, 39 f. 
Inquisitionsverfahren, siehe adversary-

Verfahren 
Insolvenz, 187, 229, 296 f.; siehe auch 

Dalkon Shield-Verfahren, Johns 
Manville Corp. 

- des Beklagten, 187 
- des Entschädigungsfonds, 70, 187 

Fn. 64, 194 Fn. 89, 195, 198 Fn. 104 
- „Flucht in den Konkurs", 47, 70, 187 

Fn. 65, 296 
- Reorganisationsverfahren, 70 
institutional reform-Fälle, 53, 153, 163, 

172; siehe auch Civil Rights-Klagen 
- Begriff, 38 
- Kosten, 210 
Interessengemeinschaften, 225, 238, 

243 ff., 288 f., 290 f., 302 
- vorprozessuale Organisation, 243, 

284, 303 
- Klagebefugnis, 243, 284, 289 f. 
- Bürgerrechtsorganisationen, 112 f., 

128 
- fallgebundene Interessengemein-

schaft, 243 
- Interessenverband, 243 
Interessenkongruenz und Kontrolle, 

20 ff., 33, 57, 201, 206 f., 218; siehe 
auch due process, Funktionsweise 
der class action, Principal-Agent-
Problem 

Interessenkonflikte, 22 ff., 88, 98; siehe 
auch Principal-Agent-Problem, strike 
suits, Richter 

- zwischen den Betroffenen, 113, 



3 5 0 Anhang 

162 f., 290, 299 
- zwischen Gruppe und Rechtsanwalt, 

23, 93 ff. 
interlocutory appeal, siehe Rechtsmittel 
Johns-Manville Corp., 196 Fn. 95; siehe 

auch Asbest 
- Insolvenz des Beklagten, 187 
- Insolvenz des Entschädigungsfonds, 

70, 187 Fn. 64, 194 Fn. 89, 195, 198 
Fn. 104 

Judge Posner, 108, 179 
Judge Weinstein, 150 Fn. 105, 164 ff., 

176 Fn. 30, 180; siehe auch Agent 
Orange-Prozeß, Richter 

jurisdiction, siehe Zuständigkeit 
Jury, 54, 59 f., 63, 170, 178 f. 
- „day in the court", 54, 81, 108 f. 
- jury verdict, 63 
- Mitleidsentscheidungen, 71, 165, 186 
Justice Story, 33 
Kategorien von Rule 23, 99 ff., 130 
Kausalität, 177 ff., 294 f.; siehe auch 

maturity-Konzept 
- generelle Schädlichkeit, 177,295 
- Marktanteilshaftung, 178 
- multikausaler Schaden, 5 f., 14 
- unklarer Kausalverlauf, 14, 180,256 
„kidnapped rider", 179; siehe auch 

„Trittbrettfahrer" 
Klagebefugnis, 111 ff., 260 ff.; siehe 

auch Standing 
Klagebeitritt (intervention), 67, 107, 

151 f., 163,214; siehe auch Klage-
häufung, Streitgenossenschaft 

Kläger 
- bei Wertpapierstreitigkeiten, siehe 

Private Securities Litigation Reform 
Act 

- Repräsentant (benannter Kläger), 1, 
22 f., 79 f., 85 ff., 89 ff., 111 ff., 
201, 207 

- Kontrolle des Rechtsanwalts, 92 
- „lead p l a in t i f f , 45, 92 
- most adequate plaintiff, 87, 88 Fn. 64 
- „professioneller", 44 f., 89 f. 
Klagefreudigkeit, 72, 225, 228, 253; 

siehe auch Prozeßlawinen 
- klägerfreundliches Rechtssystem, 26, 

53 f., 60, 71 ff., 94, 219, 228 
- „litigation explosion", 54 

Klagehäufung, subjektive, 225, 238 f.; 
siehe auch Klagebeitritt, Streitgenos-
senschaft 

- joinder, 67 
Klageschrift (complaint), 13, 60 
Klageverbindung, 225, 239 f.; siehe 

auch Klagebeitritt, Klagehäufung, 
Streitgenossenschaft 

Kollusives Verhalten, 41, 49, 96 f. 134, 
154, 192, 222; siehe auch Mißbrauch 

Konkurs, siehe Insolvenz 
Konsolidierung, 68 ff. 
Koordination, 68, 225 
- vorprozessuale, 283 ff., 301 f., 303, 

311, 316 
Kosten, 205 ff., 276 ff., 286, 301 ff. 
- Abmahnkosten, siehe Abmahnung 
- American Rule, 54 
- „Auktionsverfahren" für den Kläger-

anwalt, siehe Versteigerung 
- bei Wertpapierstreitigkeiten, siehe 

Private Securities Litigation Reform 
Act 

- common fund rule, 205 Fn. 23 
- der vorprozessualen Koordination, 

284 
- Erfolgshonorar, 20, 22, 94, 192, 

205 ff. 
- fee shifting statutes, 210 
- first plaint iff s problem, 181 Fn. 48 
- Gerichtskosten, 205 
- institutional reform-Fälle, 210 
- Kosten der Benachrichtigung der 

Gruppenmitglieder, 140, 141 
- lodestar method, 208 f. 
- percentage of recovery method, 

207 f. 
Kraftfahrzeughaftpflicht/Kraftfahrzeug-

haftpflicht-Rahmenteilungsabkom-
men siehe Rahmenteilungsabkommen 

Latenzschäden, siehe future claimants 
lawyer shopping, siehe Versteigerung 
lead counsel, siehe Rechtsanwalt 
lead plaintiff, siehe Kläger 
Limited fund-Fälle, 102 ff.; siehe auch 

Haftungsmasse, mandatory class 
action 

- Begriff, 78 
- Benachrichtigung, 141 f., 145 f. 
Lipobay, siehe Bayer AG 
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„litigation explosion", siehe Klage-
freudigkeit 

local rules, 62, 130 
magistrate judge, 130, 156, 159, 160 
mandamus, writ of, siehe Rechtsmittel 
mandatory class action, 99, 102 f.; siehe 

auch Civil Rights-Klagen, injunction, 
limited fund-Fälle 

- Begriff, 99 
- Benachrichtigung, 136, 140 ff. 
- opt out-Rechte, 147 f., 159 
- Rechtsfolgen, 99 f., 170 ff. 
- Voraussetzungen, 99 ff. 
Mandatshäufung, 55, 67, 238, 245 
Maßnahmegesetz, 226, 253 f., 297, 298, 

299 f., 304; siehe auch Contergan, 
HIV-Infizierte, Zwangsarbeiter 

mass torts, 6 
Massenschaden, 5, 7 
Massenunfall, 248 f., 293, 294, 310 

Fn. 6 
Massenunglück, 30, 46, 293 
maturity-Konzept, 96, 107, 164, 181 f. 
Mehrfachklagen, 123 ff., 266 f., 273, 

280 f. 
- antisuit injunction (Klageverbots-

anordnung), 125 f. 
- Mehrfachabmahnung, 280 
Menschenrechtsverletzungen in 

Bosnien, 120/121 Fn. 222 
Microsoft, 124, 309 Fn. 3 
mini trial, siehe Musterprozeß 
Mißbrauch, 41 ff., 93, 145, 173, 202 ff., 

206 ff., 217, 219, 261 ff., 273 f., 
306 f.; siehe auch Abmahnverein, 
settlement class action, strike suits 

motion to dismiss, 63 
Multidistrict Litigation, 69 
Musterprozeß, 66, 67 f., 225, 233 ff., 

241 f., 283, 302, 304 
- "faktischer" Musterprozeß, 235, 245 
- mini trial, 158, 186 
- pactum de non petendo (Stillhalte-

abkommen), 234 
- test case approach, 68, 158, 164 

Fn. 167, 186 
New York Field Code, 34, 74 
Nationalsozialismus, siehe Zwangs-

arbeiter 
Nikotinschäden, 108 

nuisance suit, siehe strike suit 
numerosity, 31, 82 ff. 
öffentliche Meinung, 187, 289, 294, 

296, 314 f. 
Ombudsmann, 252 
opportunistisches Verhalten, 19 
opt out-Rechte, siehe Gruppenmit-

glieder 
Ortiz v. Fibreboard, siehe Ahearn v. 

Fibreboard 
overdeterrence (Überprävention), siehe 

Haftungsrecht 
pactum de non petendo (Stillhalte-

abkommen), siehe Musterprozeß 
parens patriae-KIagen, 43, 65 
Patentverletzung, 30, 84, 104, 117 
Pharma-Pool, 251 Fn. 123 
Pleadings, 60 f. 
Politisierung des Prozesses, 180, 187, 

289, 294, 314 f.; siehe auch 
Entrechtlichung, Imageschaden, 
öffentliche Meinung, Verhandlungs-
ungleichgewicht 

Popularklage, 66 
Preisabsprachen, verbotene, siehe 

Wettbewerbsrecht 
Preisreduktion, siehe cy pres-Entschä-

digung 
Principal-Agent-Problem, 19 ff., 25, 67, 

222; siehe auch Interessenkonflikte 
- Agency-Kosten, 19 
- Interessenkongruenz und Kontrolle, 

20 ff., 59, 222 
private attorney-general, 30, 229 
Private Securities Litigation Reform 

Act, 27, 44 ff., 55; siehe auch Wert-
papierrecht 

- Benachrichtigungspflichten, 143 f. 
- Honorar des Rechtsanwalts, 96, 192, 

210 
- Kläger, 87, 88 Fn. 64, 90, 92 
Produkthaftungsfälle, 2, 4, 15, 30, 118, 

177 f., 183, 286 
prohibitive Kosten 
- Begriff, 20 
- der Benachrichtigung, 137 
- der Verteilung des Klageerlöses, 

188 f. 
- und Streuschäden, 6, 24, 30, 41 
Prozeßlawinen, 23, 46, 50 f., 95, 166, 
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209, 242, 245, 288, 297, 302; siehe 
auch Klagefreudigkeit 

- Massenprozeß im Arbeitsrecht, 242, 
246, 284 

Prozeßstandschaft 236 f. 
punitive damages, siehe Schadensersatz 
Rahmenteilungsabkommen, 249 f.; 

siehe auch Gemeinsame Regulie-
rungsaktion bei Massenunföllen 

Rassentrennung, Aufhebung der - an 
Schulen, siehe Civil Rights-Klagen 

rationales Desinteresse, 11, 21, 32, 305 
Raucher, siehe Nikotinschäden 
rechtliches Gehör, 229 f., 272; siehe 

auch due process 
Rechtsanwalt; siehe auch Interessen-

konflikte 
- Erfolgshonorar, 20, 22, 94, 192, 

205 ff. 
- lawyer shopping, siehe Versteigerung 
- lead counsel, 69, 128 
- steering committee, 157 
- „unternehmerischer" Anwalt, 2, 21 

Fn. 34, 27, 33, 284, 301 
Rechtsberatungsgesetz, 243 ff., 274 
Rechtsfrieden, siehe Rechtskraft 
Rechtskraft, 215 ff., 278 f., 304 
- Breitenwirkung, 234 f., 270, 278 
- endgültiger Rechtsfrieden, 47 f., 71, 

216 ff., 300, 304 
- Rechtskrafterstreckung, 233, 270, 

278 f. 
- und due process, 56, 88, 136, 216 
Rechtsmittel, 211 ff., 303 
- collateral order-Grundsatz, 211 f. 
- death knell-Doktrin, 213 
- final judgment rule, 211 ff. 
- interlocutory appeal (Beschwerde), 

132, 211 ff. 
- writ of mandamus, 211 ff. 
Reformvorschläge, 36, 133, 145, 181 

Fn. 46 
Repräsentant, siehe Kläger 
Richter, 59 f., 97 ff., 108 ff., 153 ff., 

166 ff., 219, 222; siehe auch adver-
sary-Verfahren, case management 

- aktive Verfahrensgestaltung, 97 ff., 
110 f., 131, 154 ff., 158 f., 164 ff., 
166 ff. 

- als quasi-Gesetzgeber, 172 

- Bewertungsmaßstab und Ermessen, 
36, 108 ff., 139, 142 f., 152 

- gleichgültige, voreingenommene, 
überlastete oder überforderte Richter, 
23, 49, 95, 97 f., 154, 166 ff., 203 f., 
209, 222 

- Informationsdefizite, 23, 48, 96, 192, 
204 

- Kontrollfunktion, 22 ff., 33, 93, 95, 
97 ff., 207 

- Recht auf den gesetzlichen Richter, 
229 ff., 272 

- „rubber stamp"-Vergleich, 126, 167 
- Selbstverständnis, 23, 98, 111, 166 
Ruhen des Verfahrens, 240 
Rules Enabling Act, 155, 169 
Sachverhalts- und Beweisermittlung, 13 
- Beweiserhebung, 107, 153, 156, 169, 

177 ff. 
- Beweiserleichterung, 14, 72 f., 249, 

256 
- Beweismittel, 177 ff. 
- discovery, 60, 61 ff., 159 
- „fishing expedition", 61 
- früher Vergleich, 23 
- Koordination, 68 
- Kosten, 133 
- typische Beweisschwierigkeiten, 54, 

177 ff., 240, 247 f., 256, 292 
- unzureichende, 180 ff. 
Sammelklage, 1 
- class action, siehe dort 
Sandoz, Chemieunglück bei Basel, 

252 f., 287, 291 f., 309 Fn. 4 
Schadensersatz, 173 ff., 254 ff.; siehe 

auch Großschaden, Haftungsrecht, 
Schadensersatz class action, Streu-
schaden 

- als Klageanreiz, 173, 160 
- bei der class action, 271 ff. 
- damages, 34 Fn. 14, 170, 173 ff. 
- immaterieller Schaden71 f., 257 f. 
- Strafschadensersatz (punitive dama-

ges), 12, 54, 71 f., 182, 255, 258 
- und gemeinnützige Projekte, 199, 

296 
- und Versicherungsschutz, 72, 228, 

258 f., 310 
- Verteilung, siehe dort 
Schadensersatz class action, 99 f., 
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105 ff. 
- Begriff, 99 
- Benachrichtigung, 136, 137 ff., 

144 ff. 
- opt out-Rechte, 147 ff. 
- predominance test, 106, 108 
- Rechtsfolgen, 99 f., 105, 173 ff. 
- superiority test, 106, 108, 124 
- Voraussetzungen, 100, 105 ff. 
Schadensvermeidungsaufwand, 10, 14 
Schulte-Hillen, Rechtsanwalt, 301, 313 
Schweizer Banken, 187/188 Fn. 66 
Serienschaden, 5 
settlement, siehe Vergleich 
settlement class action, 47 ff., 133 f., 

203 f.; siehe auch Amchem v. Wind-
sor, General Motors, Georgine v. 
Amchem 

- Begriff, 37 Fn. 29 
- Benachrichtigung der Gruppenmit-

glieder, 146, 201 
- certification, 133 f. 
- Mißbrauch, 48, 134, 201 
- opt out-Rechte, 149 
- Teilnahme- und Kontrollmöglich-

keiten der Gruppenmitglieder, 48, 
134 

- und future claimants, 48 f., 149 
- vor einzelstaatlichen Gerichten, 75 
- Voraussetzungen, 49, 133 f., 203 f. 
Siemens AG, 238 
Silikon-Brustimplantate, 73 Fn. 202, 

108 
- Insolvenz des Beklagten, 70 Fn. 188 
- nicht nachweisbare Kausalität, 180 

Fn. 43 
small claims, 6 
Solidarfonds, 248, 251 
- Deutsche Kernreaktorversicherungs-

gemeinschaft, 16 f., 251 Fn. 123 
- Einlagensicherungsfonds der Banken, 

251 
- Entschädigungsfonds für Schäden aus 

Kraftfahrzeugunfallen, 251 
- Pharma-Pool, 251 Fn. 123 
- Superfund, 18, 251 Fn. 124 
- Verein Solidarhilfe e.V., 251 
- Verkehrsopferhilfe e.V., 16 f., 251 
Sozialversicherung, 16, 221, 246 ff., 

259, 293 

- in den USA, 72 f. 
- Regreß durch Sozialversicherungs-

träger, 247 f., 258 
- Vergleich mit der class action, 55, 

195, 228, 246 f., 258, 310 
special master, 156, 159 f. 
staatliche Maßnahmen, 2, 64, 228 f., 

253 f.; siehe auch Bußgeldverfahren, 
parens patriae-Klagen 

- Privatinitiative und staatliche Maß-
nahmen, 20, 53, 65 f., 228, 233, 269 

- Rolle des Staates bei Großschäden, 
49 Fn. 89, 177, 221, 297 f. 

standing, 80, 111 ff.; siehe auch Klage-
befugnis 

- Bürgerrechtsorganisationen, 112 f. 
- future claimants, 113 
- mootness-Doktrin, 113 ff. 
- relation back-Doktrin, 115 
steering committee, siehe Rechtsanwalt 
Stille Regulierung (ad hoc-Maßnah-

men), 225, 252 f., 258, 287, 290, 
300, 302 f., 304; siehe auch Eschede, 
Gemeinsame Regulierungsaktionen 
bei Massenunfallen, Sandoz 

„stonewalling"-Strategie, siehe 
Verhandlungsungleichgewicht 

Strafrecht, 229 
Strafschadensersatz, siehe Schadens-

ersatz 
Streitgenossenschaft, 238 f.; siehe auch 

Klagebeitritt, Klagehäufung 
Streitwert, 65, 78, 107, 173, 205, 235 f. 
- Existenzbedrohung der Beklagten, 

13, 27, 130, 173, 187, 275 
- Mindeststreitwert, 42, 119, 235 f., 

265 f. 
- Streitwertherabsetzung, 278 
- und strike suits, 14,53, 131, 132, 

180, 219, 306 
Streuschaden, 2, 41 ff., 227, 260 ff., 

305 ff.; siehe auch class action, 
Großschäden, Patentverletzungen, 
Verbandsklage, Verbraucherschutz, 
Wertpapierrecht, Wettbewerbsrecht 

- aus ökonomischer Sicht, 11 ff. 
- Bedeutung der class action bei Streu-

schäden, 41 ff., 50 f. 
- Begriff, 5, 7 
- cy pres-Entschädigung, siehe dort 
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- Schadensersatz, 182 ff., 188 f., 
189 ff., 220, 254 f., 260 ff., 271 ff., 
306 ff. 

- Kollektivierungsmöglichkeiten, 
64 ff., 231 ff. 

- Mehrfachverfolgung, 123 ff., 266 f., 
280 f. 

- Unterlassungsansprüche, 270 f. 
- Zuständigkeit, 119, 265 ff. 
strike suit (mißbräuchliche Klage), 13, 

24 ff., 41 f., 45, 55, 124, 126, 132 f., 
173, 180, 204, 219, 261, 274, 306 f. 

summary judgment, 64, 165 
Superfund, 18, 251 Fn. 124 
sweetheart deal, 41 
Swiss Air-Absturz bei Halifax, siehe 

Flugzeugabstürze 
Teilnahmerechte, siehe Betroffene, 

Gruppenmitglieder 
test case approach, siehe Musterprozeß 
Titanic, 19 
toxische Substanzen, 2, 15, 30, 46, 86, 

175, 177 f., 286 
trial (Hauptverhandlung), 60, 63 
„Trittbrettfahrer" (free rider), 138, 148, 

179 Fn. 42, 273; siehe auch „kidnap-
ped rider" 

Tschernobyl, 19, 293 
Tumultschäden bei Großveranstaltun-

gen, 250 
typicality, 31, 85 ff. 
Umweltschaden, 9, 175 
Untergruppe (subclass), siehe Gruppe 

(class) 
Unterlassungsanspruch, 225, 233, 270 f. 
Verband, 233, 160 f. 
- gewerblicher Verband, 231 f. 
- Klagebefugnis, 237, 160 ff. 
- Registrierungspflicht, 264 f., 274 
- Seriositätskontrolle, 263, 308 f. 
- Verbraucherschutzverband, 263, 

277 f. 
Verbandsklage, 3, 231, 260 ff. 
- Anwendungsgebiete, 225, 231 f. 
- EG-Richtlinie Uber Unterlassungs-

klagen zum Schutze der Verbrau-
cherinteressen, 4 Fn. 5, 227, 232 f., 
263 f. 

- internationale, 264 f. 
- nach AGB-Gesetz, 264, 265 f., 

268 f., 270 f., 278 f. 
- nach UWG, 265 f., 269, 271, 279 
- Rechtsschutzziel, 270 ff. 
Verbraucherschutz, 2 ff., 30, 41, 50, 

85 f., 191 f., 225 
Verein Solidarhilfe e.V., 251 
Verfahrensabschluß 
- Anerkenntnis, 267 f. 
- default judgment, 63 
- Erledigterklärung, 113 ff., 201 
- Klagerücknahme, 201 
- Maßnahmegesetz, siehe dort 
- motion to dismiss, 63, 132 Fn. 15 
- Stille Regulierung, siehe dort 
- summary judgment, 64, 132 Fn. 15, 

165 
- Vergleich, siehe dort 
Verfahrensgestaltung bei der class 

action 
- bifurcation, 51 Fn. 100, 157, 163 
- Delegation, 156, 159 ff. 
- issue class action, 47, 51 Fn. 99, 82, 

131, 163, 178 
- severance, 157 
- Untergruppe (subclass), 51, 82, 131, 

162, 178, 196 
Verkehrsopferhilfe e.V., 18, 251 
Vergleich, 64, 13, 33, 44, 64, 200 ff., 

233, 269, 299 ff., 304; siehe auch 
settlement class action, Richter 

- „fair, adequate and reasonable", 203 
- früher Vergleich, 23 
- Globalvergleich, 71, 299 ff. 
- „rubber stamp"-Vergleich, 126, 167 
Verhandlungsungleichgewicht, 26, 286, 

294, 311; siehe auch Klagefreudig-
keit, öffentliche Meinung, Politisie-
rung 

- first plaintiffs problem, 181 Fn. 48 
- Informationsasymmetrien, 23, 26, 73, 

276 
- „stonewalIing"-Strategie, 27, 286 
- Vergleichsdruck auf den Beklagten, 

62, 70, 124, 131, 173, 180, 187 
Fn. 166, 200, 212 f., 295, 306 

Verschuldenshaftung, 14, 256 ff., 317 
- Organisationsverschulden, 256 
Versicherung, 16 ff., 259; siehe auch 

Stille Regulierung 
- Kranken-, Berufs- und Erwerbsun-
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fähigkeitsversicherung, 72, 247, 259 
- Haftpflichtversicherung, 248 ff., 293 
- „Haftungsersetzung durch Versiche-

rungsschutz", 259 
- Sozialversicherung, siehe dort 
- und Schadensersatzrecht, 72 
- Unfallversicherung, 250, 259 
- versicherungsähnliche Entschädi-

gung, 55, 194 ff., 298 
Versteigerung 
- „Auktionsverfahren" für den Kläger-

anwalt, 22, 210 
- lawyer Shopping, 97, 124, 126 
- „umgekehrte Versteigerung", 97, 124 
- „Versteigerung zum geringsten 

Gebot", 97 
Verteilung von Schadensersatz, 188 ff., 

220 
- Claims Resolution Facility, siehe 

dort 
- cy pres-Entschädigung, siehe dort 
- individuelle Entschädigung, 194 Fn. 

89 
- Pauschalierung der Entschädigung, 

164, 194 ff. 
- Schadensklassen, 164, 194 ff. 
- sozialversicherungsähnliche Lösung, 

55, 195 
Vietnamveteranen, siehe Agent Orange-

Prozeß 
Volkswagen AG, 238 
Vorverfahren, 267 f., 289 f.; siehe auch 

certification 
Wertpapierrecht, 13, 30, 44 f., 254 f. 
- Private Securities Litigation Reform 

Act, siehe dort 
- NASDAQ-Skandal, 44 Fn. 66 
- Schadensberechnung, 184 ff. 
Wettbewerbsrecht, 30, 43 f., 225, 237 
- Schadensberechnung, 183 f. 

- verbotene Preisabsprachen, 12, 254 
windfall profit, 191 
Ziele der class action, 1 f., 24, 30 f., 44, 

78, 106, 154, 193 f. 
Ziele der Verbandsklage, 232 f. 
Zuständigkeit, 116 ff., 265 ff., 286 f.; 

siehe auch Mehrfachklagen 
- diversity jurisdiction, 117 ff. 
- federal matter jurisdiction, 117 f. 
- „fliegender" Gerichtsstand, 266 f. 
- forum shopping, 119, 122 f., 176, 

217, 266 
- internationale Zuständigkeit, 120/121 

Fn. 222, 264 f. 
- long arm statutes, 120 
- minimum contacts, 120 
- örtliche, 266 f. 
- personal jurisdiction, 116, 120 ff. 
- sachliche, 265 f. 
- subject matter jurisdiction, 116, 

117 ff. 
- territorial jurisdiction, 116 
- und due process, 56, 120 
- venue, 116 
Zwangsarbeiter, Entschädigung ehema-

liger - durch die Deutsche Industrie, 
3, 187, 193 Fn. 86 ,238,299 

- Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft", 253, 300 

- Beteiligung von Interessengemein-
schaften, 243 Fn. 86, 312 

- internationale Zuständigkeit, 120/121 
Fn. 222 

- Mehrfachklagen, 124 
- Popularklage, 66 Fn. 168,231 
- staatlicher Entschädigungsbeitrag, 

228/229 Fn. 13, 298 
- „Zukunftsfonds", 296 
Zwangsvollstreckung, 200 Fn. 1 
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